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Vergünstigungen auf Arznei-

mittel sind nur in sehr be-

schränktem Rahmen erlaubt

und müssen weit gehend an

die Kostenträger weitergege-

ben werden. Was bedeutet

das für selbstdispensierende

Ärzte im traditionellen Versi-

cherungsmodell und für sol-

che in Managed-Care-Syste-

men? 

Christoph Tagmann
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ieser Beitrag befasst sich einer-
seits mit der Frage, ob und
wieweit Ärzte

2
im (ambulan-

ten) Selbstdispensations-(SD-)Kanal
geldwerte Vorteile an die Kostenträ-
ger weitergeben müssen. Anderer-
seits fragt er nach den Anreizen für
Ärzte in traditionellen Versiche-
rungsmodellen und in Managed-
Care-Organisationen (MCO), unter
diesen Umständen überhaupt noch
Vergünstigungen auf Arzneimittel-
preise auszuhandeln. 

Zulässigkeit geldwerter Vorteile
Bevor die Frage des Umfangs der
Weitergabepflicht beantwortet wer-
den kann, ist zu klären, wieweit geld-
werte Vorteile im SD-Kanal über-
haupt zulässig sind. Es ist daher kurz
auf Artikel 33 des Heilmittelgesetzes
(HMG) einzugehen (siehe Kasten 1). 
Der Sinn und Zweck von Artikel 33
HMG besteht darin, dafür zu sor-
gen, dass die Verschreibung bezie-

hungsweise Abgabe von Arzneimit-
teln ausschliesslich nach medizini-
scher/pharmazeutischer Indikation
und nicht aufgrund finanzieller An-
reize erfolgt. Unzulässig im Sinne
der Absätze 1 und 2 von Artikel 33
HMG sind damit geldwerte Vorteile,
welche das Verschreibungs- und Ab-
gabeverhalten von Medizinalperso-
nen beeinflussen können (korrupti-
ves Verhalten).

3

Artikel 33 HMG regelt die Bezie-
hung zwischen Personen und Or-
ganisationen

4
, welche Arzneimittel

verschreiben oder abgeben (also
Leistungserbringern wie ([SD-]Ärz-
ten, Spitälern, Apotheken, Droge-
rien

5
), und Dritten (Pharmaunter-

nehmen, Grossisten sowie allen
anderen Personen und Institutionen,
die als Zwischenhändler in direktem
Geschäftskontakt mit den Leistungs-
erbringern stehen). In sachlicher
Hinsicht bezieht sich Artikel 33
HMG auf alle Arzneimittel, das
heisst sowohl auf die Arzneimittel
der Spezialitätenliste (SL)

6
als auch

auf die Nicht-SL-Produkte
7
.

Grundsätzlich sind geldwerte Vor-
teile

8
, die unentgeltlich, das heisst

ohne entsprechende Gegenleistung,
erfolgen, unzulässig. 
Allerdings sind nach Artikel 33 geld-
werte Vorteile von bescheidenem
Wert zulässig (Art. 33 Abs.3 lit. a
HMG).

9
Erlaubt sind zudem betriebs-

wirtschaftlich gerechtfertigte und
handelsübliche Rabatte, die sich di-
rekt auf den Preis auswirken (Art. 33
Abs. 3 lit. b HMG). Wie die Begriffe
«betriebswirtschaftlich gerechtfer-
tigt» und «handelsüblich» zu verste-
hen sind, ist nicht restlos geklärt.
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Allgemein und insbesondere auch für
den hier relevanten SD-Absatzkanal
können als betriebswirtschaftlich ge-

Anreize selbstdispensierender Ärzte,
Vergünstigungen auszuhandeln –
oder: Was Managed Care bewirken kann

D
1 Lic. iur. Fürsprecher Christoph Tagmann ist Leiter Recht

beim Sekretariat der Wettbewerbskommission. Die nach-
folgenden Ausführungen stellen jedoch seine persönliche
Meinung dar. Der Autor dankt insbesondere Frank Stüssi,
Referent beim Sekretariat der Wettbewerbskommission,
für die wertvollen ökonomischen Anregungen und die
sorgfältige Durchsicht des vorliegenden Beitrages. 

2 Der männliche Begriff umfasst jeweils auch die weibli-
che Form. 

3 Die Zulässigkeit eines geldwerten Vorteils ist in jedem
Einzelfall zu prüfen. Zuständig ist in erster Linie Swiss-
medic.

4 Durch den Begriff «Organisationen» ist klargestellt,
dass die Spitäler (private und öffentliche) vom Gel-
tungsbereich von Art. 33 HMG ebenfalls erfasst sind. Of-
fen ist jedoch, ob Art. 33 HMG in öffentlichen Spitälern
auch im stationären Bereich Anwendung findet, da um-
stritten ist, ob infolge der Trennung zwischen Einkauf
und Abgabe von Medikamenten eine Beeinflussung der
Verschreibung bzw. Abgabe von Medikamenten über-
haupt möglich ist. Vgl. hierzu insbesondere das Gutach-
ten der Weko vom 1.9.2003, RPW 2003/3, S. 623 ff., so-
wie verschiedene parlamentarische Vorstösse (Motion
Leuthard vom 4.10.2001; Interpellation Maury Pasquier
vom 21.3.2002; Postulat Robbiani vom 6.6.2002; Postu-
lat Günter vom 27.11.2002), die vom Bundesrat jedoch
allesamt abgelehnt wurden. Demgegenüber wurden die
beiden Standesinitiativen der Kantone GE vom
17.6.2003 und VS vom 18.6.2003 anlässlich der parla-
mentarischen Beratungen vom 17.3.2004 angenommen.
Damit werden sich die eidgenössischen Räte mit der An-
wendung von Art. 33 HMG in öffentlichen Spitälern im
stationären Bereich (nochmals) auseinander setzen
müssen. 

5 Vgl. Art. 35 Abs. 2 KVG. 
6 Der überwiegende Teil (rund drei Viertel) der in der

Schweiz über die obligatorische Grundversicherung ver-
güteten Arzneimittel sind SL-Produkte, vgl.: Pharma-
Markt Schweiz, Ausgabe 2003, S. 12.
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rechtfertigte Rabatte Vergünstigun-
gen verstanden werden, welche die
Unternehmen ihrem optimalen Kos-
ten-Nutzen- beziehungsweise Input-
Output-Verhältnis näher bringen.
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Nach der etwas engeren Definition

von Swissmedic sind darunter insbe-
sondere Vergünstigungen zu verstehen,
die dazu beitragen, dass ein Wirt-
schaftsakteur einen Markt erschlies-
sen, sich den Marktbedingungen an-
passen und seine Produkte preislich
wettbewerbsfähig machen kann.
Noch enger ist die Definition in den
Empfehlungen des BSV, nach welchen
Preisnachlässe als betriebswirtschaft-
lich gerechtfertigt gelten, wenn ihnen
eine wirtschaftliche Gegenleistung des
Empfängers gegenübersteht.

12
Unbe-

strittenerweise fallen darunter zum
Beispiel spezielle Zahlungskonditio-
nen (Skonti), die Abgeltung des re-
duzierten logistischen Aufwandes
beim Verkäufer (Grossmengen-
lieferung [Mengenrabatte], reduzierte
Lieferhäufigkeit oder Lagerhaltung
durch den Käufer) sowie die Abgel-
tung anderer Dienstleistungen (z.B.
Datenaufbereitung) des Käufers.
Der Begriff «handelsüblich» verweist
demgegenüber auf die Verkehrssitte,
das heisst auf das, was in einem be-
stimmten Bereich «gang und gäbe»
ist beziehungsweise seit geraumer
Zeit getan oder beobachtet wird.
«Handelsüblich» sind demnach Ver-
günstigungen (Rabatte), die sich über
einen gewissen Zeitraum hinweg in
einer bestimmten Branche (Markt),
hier zum Beispiel im SD-Kanal für ein
bestimmtes Arzneimittel beziehungs-
weise eine bestimmte Arzneimittel-
gruppe, herausgebildet haben.

13

Die Möglichkeit, geldwerte Vorteile
zu gewähren, stellt einen wichtigen
Wettbewerbsparameter dar, der dem
Grundsatz des wirtschaftlichen Han-
delns

14
Rechnung trägt. Deshalb ist

ein generelles Vergünstigungsverbot,
das den Preiswettbewerb beeinträch-
tigt, aus wettbewerbsrechtlicher Sicht
auch im Gesundheitsbereich nicht an-
gebracht.

15

Weitergabe geldwerter
Vorteile

16

Soweit ein geldwerter Vorteil nach
Absatz 3 des Artikels 33 HMG
zulässig ist, stellt sich die Frage, ob
und in welchem Umfang dieser Vor-
teil an den Versicherer beziehungs-
weise Versicherten (Prämienzahler)
weitergegeben werden muss. Aus
welcher gesetzlichen Grundlage sich
die Pflicht zur Weitergabe von Ver-

günstigungen ergibt, ist in Lehre und
Praxis umstritten.
Nach Swissmedic lässt sich die Wei-
tergabepflicht unmittelbar aus Ab-
satz 3 Buchstabe b des Artikels 33
HMG, wonach sich Vergünstigun-
gen direkt auf den Preis auswirken
müssen, ableiten.

17
Die Pflicht zur

Weitergabe von Vergünstigungen
besteht nach dieser Auffassung
für sämtliche Vergünstigungen auf
Arzneimittel nach Absatz 3 Buch-
stabe b des Artikels 33 HMG

18
, un-

abhängig davon, ob es sich um SL-
oder um Nicht-SL-Produkte han-
delt. In quantitativer Hinsicht gilt sie
unbeschränkt und vollumfänglich,
das heisst der gesamte geldwerte
Vorteil ist an den Kostenträger wei-
terzugeben.
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Für diejenigen Arznei-

mittel, deren Kosten durch die
obligatorische Grundversicherung ge-
tragen werden, ergibt sich die Weiter-
gabepflicht auch aus dem Artikel 56
Absatz 3 KVG (siehe Kasten 2).

20

Gemäss Saxer
21

dagegen besteht im
ambulanten Bereich eine (quantitativ
vollumfängliche) Weitergabepflicht
lediglich für die handelsüblichen Ra-
batte (und auch hier nur bei im
KVG geregelten SL-Arzneimitteln),
nicht aber für die betriebswirt-
schaftlich gerechtfertigten Rabatte.

Kasten 1: 

Versprechen und Annehmen

geldwerter Vorteile (Art. 33

HMG)

1. Personen, die Arzneimittel verschrei-
ben oder abgeben, und Organisatio-
nen, die solche Personen beschäfti-
gen, dürfen für die Verschreibung
oder die Abgabe eines Arzneimittels
geldwerte Vorteile weder gewährt
noch angeboten noch versprochen
werden.

2. Personen, die Arzneimittel verschrei-
ben oder abgeben, und Organisatio-
nen, die solche Personen beschäfti-
gen, dürfen für die Verschreibung
oder die Abgabe von Arzneimitteln
geldwerte Vorteile weder fordern
noch annehmen.

3. Zulässig sind jedoch:
a. geldwerte Vorteile von bescheide-

nem Wert, die für die medizinische
oder pharmazeutische Praxis von Be-
lang sind;

b. handelsübliche und betriebswirt-
schaftlich gerechtfertigte Rabatte, die
sich direkt auf den Preis auswirken.

7 Darunter sind rezeptfreie Arzneimittel zu verstehen (so
genannte OTC-Arzneimittel der Kategorien C und D), aber
auch rezeptpflichtige Arzneimittel, die teilweise nicht
durch die Grundversicherung (allenfalls aber durch die
Zusatzversicherung) vergütet werden (so genannte Rx-
Arzneimittel der Kategorien A und B). 

8 Die Botschaft zum HMG erwähnt zum Beispiel Superboni,
Reisen, Einladungen, Geschenke, Gratismuster usw. (Bot-
schaft, BBl 1999 III 3518).

9 In Anlehnung an die Rechtsprechung zu den geringfügi-
gen Vermögensdelikten (Art. 172ter StGB) ist von einer
Obergrenze von 300 Franken auszugehen (vgl. Amtl. Bull.
SR 2000, 612). 

10 Vgl. hierzu z.B. die Empfehlungen des BSV vom 21.12.
2001, 15.3.2002, 11.7.2002 und 20.12.2002; die Publi-
kation von Urs Saxer, «Korruption im Arzneimittelhandel
– zum Vorteilsverbot gemäss Art. 33 HMG und dessen Ko-
ordination mit Art. 56 Abs. 3 KVG» in: AJP 12/2002,
S. 1463 ff.; das Gutachten der Weko vom 1.9.2003, RPW
2003/3, S. 623 ff.; sowie die Publikation von Swissmedic
betreffend die Zulässigkeit von Rabatten im Rahmen von
Art. 33 Abs. 3 lit. b HMG vom 7.12.2003.

11 Vgl. Gutachten der Weko vom 1.9.2003, RPW 2003/3,
S. 623 ff.

12 Vgl. hierzu z.B. die Empfehlungen des BSV vom 21.12.
2001, 15.3.2002, 11.7.2002 und 20.12.2002 sowie die
Publikation von Swissmedic betreffend die Zulässigkeit
von Rabatten im Rahmen von Art. 33 Abs. 3 lit. b HMG
vom 7.12.2003.

13 Vgl. hierzu die Empfehlung des BSV vom 15.3.2002, wo-
nach als «handelsübliche» Rabatte Vergünstigungen ver-
standen werden, welche bei bestimmten Produkten oder
Produktegruppen im Einzelfall während längerer Zeit ge-
währt worden sind, betriebswirtschaftlich gerechtfertigte
Rabatte übersteigen und nicht gegen Art. 33 HMG verstos-
sen. Nicht alle Vergünstigungen, die bisher gewährt wur-
den, sind jedoch im Licht von Art. 33 HMG zulässig. 

14 D.h. einen bestimmten Erfolg mit dem geringst möglichen
Mitteleinsatz bzw. mit einem bestimmten Mitteleinsatz
den grösstmöglichen Erfolg zu erzielen (Minimum- und
Maximumprinzip). Ziel ist ein rationeller Einsatz der Res-
sourcen, d.h. eine optimale Ressourcenallokation.

15 Vgl. schon RPW 1998/3, S. 436 ff., insb. 443.
16 Auf die Problematik, dass die Weitergabe von Vergünstigun-

gen in der Praxis möglicherweise nur unzureichend funktio-
niert und die Nichtweitergabe von Vergünstigungen häufig
nur schwierig nachweisbar ist, die Weitergabe somit häufig
an der praktischen Durchsetzung scheitern dürfte, wird im
vorliegenden Beitrag nicht weiter eingegangen. 

17 Vgl. Publikation von Swissmedic betreffend die Zulässig-
keit von Rabatten im Rahmen von Art. 33 Abs. 3 lit. b
HMG vom 7.12.2003 mit Hinweisen auf die Botschaft (BBl
1999, S. 3214).

18 In Bezug auf die geldwerten Vorteile von geringem Wert
nach Art. 33 Abs. 3 lit. a HMG ist davon auszugehen, dass
diese nicht weitergegeben werden müssen bzw. können,
da der mit der Weitergabe verbundene Aufwand unver-
hältnismässig und insbesondere bei Sachwerten (z.B. ei-
ner Flasche Wein) nicht praktikabel wäre. 

19 Eine «Teilweitergabe», bei der ein Teil der Vergünstigung
beim Leistungserbringer verbleiben dürfte, ist demnach
nicht zulässig. Im Falle eines Arzneimittels ist davon
auszugehen, dass eine Vergünstigung dann als weiterge-
geben gilt, wenn sie auf der Abrechnung an den Patienten
bzw. den Versicherer sichtbar ausgewiesen wird, vgl. dazu
die Empfehlung des BSV vom 21.12.2001.

20 Für Swissmedic stellt diese Überschneidung von Art. 33
Abs. 3 lit. b HMG und Art. 56 Abs. 3 KVG nur scheinbar
eine redundante Regulierung dar, da Sinn und Zweck der
beiden Bestimmungen unterschiedlich ist: Im Bereich des
KVG steht die Wirtschaftlichkeit (Kosteneindämmung) im
Vordergrund, im Bereich des HMG die von finanziellen An-
reizen unabhängige Verschreibung bzw. Abgabe von Medi-
kamenten an Patienten (Gesundheitsschutz, Korruptions-
bekämpfung); vgl. Publikation von Swissmedic vom
7.12.2003.

21 Vgl. Urs Saxer, a.a.O., S. 1476.



Dies deshalb, weil den betriebswirt-
schaftlich gerechtfertigten Rabatten
eine wirtschaftliche Gegenleistung
des Leistungserbringers gegenüber-
stehe, indem dieser Aufgaben über-
nehme, welche im Rahmen der
Preisberechnungsvorgaben für SL-
Produkte gewöhnlich dem Zulieferer
zugerechnet würden. Die blosse Auf-
gabenverschiebung innerhalb der
Vertriebskette habe auf den Endpreis
keine Auswirkungen. Eine darüber
hinausgehende Verpflichtung zur
Weitergabe von Vergünstigungen exi-
stiert Saxers Meinung nach weder in
qualitativer noch in quantitativer
Hinsicht (auch nicht gestützt auf
Art. 33 Abs. 3 lit. b HMG), das
heisst alle anderen nach Artikel 33
HMG zulässigen Rabatte dürfen
beim Leistungserbringer verbleiben.

Wozu Vergünstigungen
aushandeln?
Der Anreiz, im ambulanten SD-
Kanal Vergünstigungen auf Arznei-
mittelpreise auszuhandeln, hängt
insbesondere vom Umfang der Wei-
tergabepflicht (siehe oben) und von
der Vergütungsform ab. Im ambu-
lanten Bereich ist die Vergütung
nach Einzelleistungen («fee-for-ser-
vice») vorherrschend (traditionelles
Versicherungsmodell). Daneben wer-

den aber, im Rahmen von Managed-
Care-Modellen, auch neue Vergü-
tungsformen erprobt. 
Die Einzelleistungsvergütung schafft
den Anreiz, möglichst viele medizi-
nische Leistungen zu erbringen. So-
weit der Erlös aus der Abgabe von
Medikamenten das Einkommen des
abgebenden Arztes mehrt, besteht
demnach ein Anreiz, Vergünstigun-
gen auszuhandeln. Jedoch existiert
ein geringer Anreiz, die Vergünsti-
gungen an den Versicherer bezie-
hungsweise den Patienten weiter-
zugeben. Wenn der Arzt die
Vergünstigungen an den Versicherer
weitergibt, verliert er nämlich einer-
seits seinen persönlichen Anteil am
Erlös. Andererseits kann er, weil
zwischen den Ärzten praktisch kein
Preiswettbewerb herrscht

22
, nicht

von einer grösseren Nachfrage der
Versicherten durch die tieferen
Preise seiner Leistungen profitieren. 
Mit der Weitergabepflicht erlöscht
im traditionellen Versicherungsmo-
dell also der Anreiz, Vergünstigun-
gen auszuhandeln. Mit einer «Teil-
weitergabepflicht» (z.B. 30% der
ausgehandelten Vergünstigung ver-
bleiben beim Arzt, 70% werden an
den Versicherer bzw. Versicherten
weitergegeben) könnte dieser Anreiz
wieder hergestellt werden. 

Veränderte Anreize in MCO
In Managed-Care-Modellen treten
an die Stelle der traditionellen Ein-
zelleistungsvergütungen neue Vergü-
tungsformen, zum Beispiel Kopfpau-
schalen, Bonus-Malus-Systeme oder
Globalbudgets. Die Ärzte werden in
die Versicherungsfunktion mit ein-
gebunden, indem ein mehr oder we-
niger grosser Teil des Kostenrisikos
von den Versicherern auf die Ärzte
übertragen wird. Diese Veränderung
der finanziellen Anreizstruktur führt
dazu, dass die Ärzte einen Zusatz-
verdienst nicht dann erzielen, wenn
sie möglichst viele medizinische Leis-
tungen erbringen, sondern dann,
wenn sie effizient Ressourcen bean-
spruchen. 
Die Ärzte in MCO sind also daran in-
teressiert, ihre Leistungen möglichst
kosteneffizient zu erbringen, indem
sie zum Beispiel vergünstigte Medika-
mente abgeben. Sie profitieren von

den ausgehandelten Vergünstigungen,
indem diese zu tieferen Behandlungs-
kosten und damit zu einem besseren
Betriebsergebnis der MCO führen,
was sich in Abhängigkeit von der ver-
wendeten Vergütungsform in einem
höheren Verdienst des einzelnen Arz-
tes niederschlagen kann.
Zudem besteht zwischen den MCO
und den übrigen Leistungserbrin-
gern ein gewisser Preiswettbewerb.

23

Ärzte in MCO profitieren deshalb
von Verträgen mit Versicherern, die
zu tieferen Prämien und geringerer
Kostenbeteiligung der Versicherten
führen. Dadurch steigt die Attrak-
tivität ihrer MCO gegenüber her-
kömmlichen Leistungserbringern und
hiermit vermutlich die Nachfrage der
Versicherten nach dem entsprechen-
den Versicherungsmodell. 

Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann somit fest-
gehalten werden, dass die Zulässig-
keit von geldwerten Vorteilen sowie
der Umfang der Weitergabepflicht
umstritten ist. Im Rahmen der tradi-
tionellen Versicherungsmodelle dient
die Aushandlung von Rabatten auf
Arzneimittel mangels Preiswettbe-
werb lediglich der rein persönlichen
finanziellen Vorteilsverschaffung des
selbstdispensierenden Arztes. Soweit
die Weitergabepflicht greift, beste-
hen hier deshalb praktisch keine
Anreize, Rabatte überhaupt auszu-
handeln; nur eine «Teilweitergabe-
pflicht» könnte Abhilfe schaffen.
Dagegen wird in Managed-Care-Mo-
dellen die Aushandlung von Vergüns-
tigungen als Wettbewerbsinstrument
eingesetzt und kommt den Versiche-
rern (bzw. dem Patienten) zugute.
Hier stellt sich die Problematik der
Nichtweitergabe von Vergünstigun-
gen nicht. Die Weitergabepflicht wird
weit gehend obsolet. ■ 
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Kasten 2: 

Wirtschaftlichkeit der Leis-

tungen (Art. 56 Abs. 3 KVG)

3. Der Leistungserbringer muss dem
Schuldner der Vergütung die direk-
ten oder indirekten Vergünstigungen
weitergeben, die ihm:

a. ein anderer in seinem Auftrag tätiger
Leistungserbringer gewährt;

b. Personen oder Einrichtungen ge-
währen, welche Arzneimittel oder
der Untersuchung oder Behandlung
dienende Mittel oder Gegenstände
liefern.

22 Namentlich infolge der geringen Preiselastizität der
Nachfrage, der Informationsasymmetrie zwischen Ärzten
und Patienten sowie dem Versicherungsschutz.

23 Eine eingehende Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf die
Wahl der Leistungserbringer und ihrer Leistungen ist den
Patienten aufgrund der herrschenden Informationsasym-
metrie nur sehr beschränkt möglich. Dagegen ist eine
solche Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf die Wahl zwi-
schen verschiedenen Versicherungsmodellen mit unter-
schiedlichen Leistungspaketen und unterschiedlicher Prä-
mienhöhe viel eher möglich. Aus wettbewerbsrechtlicher
Sicht verstärkt die Einführung von MCO daher den Wettbe-
werb auf Versicherungsebene.


